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Volksabstimmung 

 

Nach Anordnung der zuständigen Behörden werden am 

 

Sonntag, 13. Februar 2022 
 

folgende Vorlagen zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt: 

 

Eidgenössische Abstimmungen: 

- Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchs-

verbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fort-

schritt» 

- Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Ju-

gendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwer-

bung)» 

- Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabga-

ben (StG) 

- Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten 

der Medien 

 

Stimmberechtigt ist jede Schweizerbürgerin und jeder Schweizerbürger, wel-

che in der Gemeinde Lauerz als Bürger oder Niedergelassene wohnen, das 

18. Altersjahr erfüllt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. 

Bei Bezirks- und kommunalen Abstimmungen und Wahlen sind Ausland-

schweizerinnen und Auslandschweizer nicht stimmberechtigt.  

Stimmberechtigte, die bis zum 22. Januar 2022 keinen Stimmrechtsausweis 

und kein Stimmmaterial erhalten haben, können sich bei der Gemeindekanzlei 

Lauerz (Einwohnerkontrolle) melden.  

 

 

Lauerz, Januar 2022 Gemeinderat Lauerz 
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